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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1985

Norm

StGB §33 Z6

Rechtssatz

Grausam im Sinn der Z 6 des § 33 StGB handelt, wer bei Begehung der Tat eine gefühllose und unbarmherzige

Gesinnung zeigt, so etwa ein Mörder, der sich auch durch 6ehentliches Bitten des Opfers von der Tat nicht hat

abhalten lassen.
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